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II. Aufgaben der Betriebe und Hauptverwaltungen so
wie Fachabteilungen der Räte der Bezirke und Kreise

1. Alle zuständigen Ministerien, Hauptverwaltungen 
bzw. zentralen Dienststellen und Fachabteilungen 
bei den Räten der Bezirke haben den ihnen unter
stehenden Betrieben bzw. staatlichen Institutionen 
oder Einrichtungen zur Ausarbeitung des Planes der 
Berufsausbildung für das Jahr 1956 auf der Grund
lage dieser Anordnung besondere Direktiven zu 
übergeben.
Diese Direktiven sind von den zuständigen Ministe
rien, Hauptverwaltungen bzw. zentralen Dienst
stellen mit dem Ministerium für Arbeit und Berufs
ausbildung, Abteilung Planung und Statistik, und 
von den Fachabteilungen bei den Räten der Be
zirke mit den Abteilungen Arbeit und Berufsaus
bildung bei den Räten der Bezirke abzustimmen.

2. Alle volkseigenen und genossenschaftlichen Be
triebe sowie staatlichen Institutionen und Einrich
tungen arbeiten unter Beachtung der unter Ab
schnitt I genannten Grundsätze und Hauptgesichts
punkte sowie der ihnen übergebenen Direktiven 
ihren Vorschlag für den Plan der Berufsausbildung 
entsprechend der Nomenklatur (s. Anlage) aus und 
stimmen diesen mit ihrer zuständigen Hauptver
waltung, Hauptabteilung, Verwaltung volkseigener 
Betriebe, Fachabteilung des Rates des Kreises usw. 
ab. Die Abstimmung mit den übergeordneten Or
ganen ist vor der Abgabe des Planvorschlages an 
die Räte der Kreise, Abteilung Arbeit und Berufs
ausbildung, vorzunehmen.

3. Die Hauptverwaltungen, Hauptabteilungen, Verwal
tungen volkseigener Betriebe, Fachabteilungen bei 
den Räten der Kreise usw. haben die Vorschläge 
der Betriebe bzw. staatlichen Institutionen oder 
Einrichtungen zu überprüfen und gleichzeitig zwi
schen den Betrieben den Ausgleich der nicht aus
gelasteten Lehrplätze einerseits sowie des zusätz
lichen Facharbeiterbedarfs infolge fehlender Aus
bildungskapazitäten und unter Beachtung des Ab
schnitts I Ziff. 3 andererseits zu organisieren. 
Entsprechend dem Ergebnis dieser Abstimmung ist
a) den Betrieben, die für andere Betriebe zusätz

lich Lehrlinge auszubilden haben, bekanntzu
geben, für welchen Betrieb, wieviel Lehrlinge 
und in welchen Berufen sie auszubilden haben;

b) den Betrieben mit fehlenden Ausbildungsmög
lichkeiten bekanntzugeben, welcher andere Be
trieb Lehrlinge (Anzahl und Berufe) für sie aus
bildet.

Gleichzeitig müssen zwischen diesen Betrieben Ver
träge (Ausbildung der Lehrlinge, Übernahme der 
auslernenden Lehrlinge, Zuschüsse zu den Aus
bildungskosten usw.) abgeschlossen werden.

4. Alle volkseigenen und genossenschaftlichen Be
triebe eowie staatlichen Institutionen und Einrich
tungen übergeben ihre Vorschläge für den Plan der 
Berufsausbildung nach erfolgter Abstimmung und 
Gegenzeichnung durch die zuständige Hauptverwal
tung, Hauptabteilung, Verwaltung volkseigener Be
triebe, Fachabteilung des Rates des Kreises usw. in 
zweifacher Ausfertigung den Räten der Kreise, Ab
teilung Arbeit und Berufsausbildung.

5. Nach Abschluß der regionalen Abstimmung haben 
alle volkseigenen und genossenschaftlichen Be
triebe sowie staatlichen Institutionen und Einrich
tungen unter Zugrundelegung der ihnen von den 
Räten der Kreise, Abteilung Arbeit und Berufs

ausbildung, übergebenen Aufgaben ihre Planvor
schläge auf Vordruck 0591 auszuarbeiten und ihren 
übergeordneten Dienststellen (Hauptverwaltungen, 
Hauptabteilungen, Verwaltungen volkseigener Be
triebe, Fachabteilungen usw.) zu übergeben.

III. Aufgaben des Ministeriums für Arbeit und Be
rufsausbildung und der Abteilungen Arbeit und 
Berufsausbildung bei den Räten der Bezirke und 
Kreise

1 D a s  Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung 
hat den Abteilungen Arbeit und Berufsausbildung 
bei den Räten der Bezirke und Kreise eine Direk
tive über die Durchführung der regionalen Abstim
mung des Planes der Berufsausbildung zu über
geben.

2. Die Abteilungen Arbeit und Berufsausbildung bei 
~ den Räten der Kreise und Bezirke sowie das Mini

sterium für Arbeit und Berufsausbildung bilanzieren 
die von den volkseigenen und genossenschaftlichen 
Betrieben sowie staatlichen Institutionen und Ein
richtungen vorgeschlagenen Neueinstellungen von 
Lehrlingen mit der Anzahl der Grundschulabgänger 
und organisieren den inner- und zwischenbezirk
lichen Ausgleich von Jugendlichen.
Außerdem haben sie neben dem bereits von den 
Ministerien, Hauptverwaltungen usw. vorgenom
menen Ausgleich zwischen den Betrieben hinsicht
lich der freien Lehrplätze und des benötigten Fach
arbeiterbedarfs zusätzlich einen solchen Ausgleich 
vorzunehmen, dabei haben sie gleichzeitig bei dem 
Abschluß von Verträgen zwischen diesen Betrieben 
entsprechende Anleitung zu geben.

3. Nach Beendigung der regionalen Abstimmung des 
Planes der Berufsausbildung haben die Räte d^r 
Kreise, Abteilung Arbeit und Berufsausbildung, 
den volkseigenen und genossenschaftlichen Be
trieben sowie staatlichen Institutionen und Einrich
tungen folgende Aufgaben bekanntzugeben:
a) Die Zahl der Neueinstellungen von Lehrlingen 

entsprechend dem Planvorschlag;
b) die zusätzliche Zahl von Lehrlingen nach Be

rufen, die sie für andere Betriebe entsprechend 
den regionalen Notwendigkeiten auszubilden 
haben. Außerdem haben sie den Betrieben mit 
fehlenden Ausbildungsmöglichkeiten bekannt
zugeben, welcher andere Betrieb Lehrlinge (An
zahl und Berufe) für sie ausbildet.

IV. Aufgaben des Ministeriums für Volksbildung und 
der Abteilungen Volksbildung bei den Räten der 
Kreise

Das Ministerium für Volksbildung hat die Räte der 
Bezirke, Abteilung Volksbildung, anzuweisen, daß die 
Räte der Kreise, Abteilung Volksbildung, das erforder
liche Zahlenmaterial über die voraussichtlichen Ent
lassungen aus Grundschulen, untergliedert nach Klassen, 
und die voraussichtlichen Aufnahmen an Oberschulen 
des Jahres 1956 den Abteilungen Arbeit und Berufsaus
bildung übergeben.
V. Termine

1. Ausarbeitung der Direktiven für die Ausarbeitung 
des Planes der Berufsausbildung durch die Mini
sterien, Hauptverwaltungen, Hauptabteilungen bzw. 
Fachabteilungen bei den Räten der Bezirke, und Ab
stimmung mit dem Ministerium für Arbeit und Be

rufsausbildung bzw. den Abteilungen Arbeit und 
Berufsausbildung bei den Räten der Bezirke und 
Übergabe dieser Direktiven an die Betriebe usw.

bis zum 15. .März 1955


